
Die Schülerinnen und Schüler 
der Primarschule Eschlikon 
sammelten in der Woche vom 
25. -29. Januar 2010 für Haiti.

Das schwere Erdbeben in Haiti 
wurde in der Primarschule Eschli-
kon in den einzelnen Klassen the-
matisiert und schon bald waren 
sich alle einig – wir wollen irgend-
wie helfen!
Mit viel Eifer und Freude und dem 
guten Willen zu helfen, haben die 
Schülerinnen und Schüler der Pri-
marschule Eschlikon zusammen 
mit ihren Lehrpersonen gebacken, 
gebastelt und sich als Verkäuferin-
nen und Verkäufer engagiert. Eine 
Klasse ging mit Körben von Haus 
zu Haus und verkaufte Schwimm-
kerzen und Glühweinpunsch. 
Schülergruppen einer anderen 
Klasse zogen mit  ihren gefüllten 
Leiterwagen durchs Dorf. Andere 
Klassen wiederum verkauften fri-
sche Brötchen beim Bahnhof oder 
führten Rundenläufe durch. Ein 
weiterer Renner war der Pausen-
kiosk von Montag – Donnerstag. 
Von Kuchen, Cakes und Muffins 
über Brötchen zu Popcorn, Äpfel 
und feinem Süssmost konnte sich 
Gross und Klein verpflegen. 
Mit überaus grosser Freude durf-
ten die Lehrpersonen alle einge-
gangenen Spenden und Verkaufs-
erlöse in der Höhe von sagenhaf-
ten CHF 13‘500.–  der Glückskette 
überweisen. 

Die Schülerinnen und Schüler, 
die Lehrerteams, die Schulleitung 
und die Behörde bedanken sich 
an dieser Stelle bei allen Spon-
soren und ganz besonders bei al-
len Einwohnerinnen und Einwoh-
nern von Eschlikon, sowie spen-
denfreudigen externen Personen, 
für die äusserst grosszügigen fi-
nanziellen Beiträge. Nur dank Ih-
nen konnte der enorme Betrag der 
Glückskette überwiesen werden 
und vdamit einen Beitrag zur Lin-
derung der Not in Haiti leisten. 

Die Schulbehörde bedankt sich 
herzlich für das Mitgefühl für die 
Menschen in Haiti.

Schulbehörde und Schulleitung 
sind für die Volksschule und gegen 
die freie Schulwahl! (zur Lese-
freundlichkeit haben wir „Schüler“ 
gewählt und meinen damit jeweils 
„Schülerin und Schüler“) Es ist ver-
lockend die „freie Schulwahl“, Ver-
lockend für die Eltern und für Schü-
ler. Die Frage stellt sich, ob die Initia-
tive auch wirklich zu mehr Gerech-
tigkeit führt? Wir sind der Meinung, 
dass wir uns mit der Annahme der 
Initiative Probleme schaffen und 
keine Probleme lösen. Eine Freiheit 
gewinnen ist eine Sache, mit dieser 
Freiheit sinnvoll und nützlich und 
zum Wohle der Gesellschaft umzu-
gehen eine ganz andere. Denn wir 
alle sind Teil unserer Gesellschaft 
und tragen Mitverantwortung – 
auch wenn wir manchmal lieber 
eine Insellösung hätten (oder eine 
Privatschule)!
 
1.	Die öffentliche Schule erfüllt den 
Auftrag zur Bildung gut bis sehr gut, 
gerade im Kanton Thurgau dürfen 
wir stolz sein auf die Leistungen 
unserer Schülerinnen und Schü-
ler (PISA-Studie). Keine Schule 
schafft es, allen Bedürfnissen jedes 
einzelnen Schülers ideal nachzu-
kommen. Schule, Berufsleben und 
das Leben grundsätzlich sind im-
mer eine Mischung aus Vielem und 
somit auch ein Stück Kompromis! 
Bereits heute können und werden 
Schulwechsel gemacht, wenn es 
pädagogisch für einen Schüler Sinn 
macht. 
 
2.	Die öffentliche Schule ist eine Or-

ganisation, wo neben Wissen auch 
enorm wichtige Werte und Sozial-
verhalten gelehrt und trainiert wer-
den. Unabhängig von sozialem Sta-
tus, Geschlecht und Nationalität 
wird dem Grundsatz des Rechts auf 
kostenlose Bildung Rechnung ge-
tragen. Gerade diese heterogenen 
Gruppen fördern das soziale Ler-
nen, ein wichtiger Aspekt für das 
Erwachsenwerden und das spätere  
Berufsleben. 
 
3.	Freie Schulwahl – mit vielen offe-
nen Fragen. 
a.	Wer trägt die Kosten für allfällige 
halbleere Schulhäuser? 
b.	Wer trägt die Kosten für allfällige 
überfüllte Schulhäuser und keiner 
wagt sich zu Investieren?
c.	Wer trägt die Kosten für den all-
fälligen Ausbau der Privatschulen. 
d.	Transportwege verursachen 
neben Kosten auch Umweltbelas-
tungen – eine Last oder ein Nut-
zen?
e.	Schulprobleme werden mitge-
nommen, egal in welche Privat-
schule ein Schüler kommt – gelöst 
werden sie durch diesen Wechsel 
vorerst nicht. Liegt die Lösung im 
Wechseln der Schule?
f.	Wann und wie oft darf gewechselt 
werden?
Die Liste liesse sich fortsetzen…

4.	Eltern und Kinder sollen wählen 
dürfen – darf die öffentliche Schule 
auch wählen wen sie beschulen will 
und wen nicht? Dürfen Privatschu-
len wählen? Dies ist eine sehr zent-
rale Frage. Wer der Meinung ist, dass 

die öffentlichen Schule alle Schüler 
aufzunehmen hat, der muss auch 
ja sagen zu deren Erhalt und deren 
Vielfalt. 

5.	Arbeiten wir doch gemeinsam 
für die Weiterführung der guten öf-
fentlichen Schulen. Setzen wir die 
Steuergelder im Kanton ein und 
lehren wir unsere Kinder starke 
Persönlichkeiten zu werden, die 
Probleme, welche auch im Erwach-
senenalter immer wieder auftre-
ten, bewältigen zu können. Stär-
ken wir uns als Eltern und Erzie-
hungsberechtigte und geben den 
Kindern Halt und Rückhalt, sich in 
unserer Gesellschaft wohl zu fühlen 
auch wenn nicht jeder Tag ein Son-
nentag ist.  Dazu gehört auch, dass 
wir das bewährte Volksschulsystem 
stärken und nicht schwächen. 

Deshalb sagen wir als Behörde 
und Schulleitung NEIN zur freien 
Schulwahl. Wir sind überzeugt, 
dass eine gute entwicklungsfreu-
dige Schule im Dorf der beste Ga-
rant ist für ein  engagiertes Leh-
rerteam, motivierte Schüler und 
der gute Nährboden, gemeinsam 
mit Eltern, Erziehungsberechti-
gen und Schülern Probleme ernst 
zu nehmen, gemeinsame Lösungen 
zu finden und umzusetzen. Es geht 
um nicht weniger als Kinder und 
Jugendliche zu stärken. 
Es geht unserer Meinung nach 
nicht darum Freiheit zu beschnei-
den, sondern die bestehende Frei-
heit pädagogisch sinnvoll zu nut-
zen.

Zwischen Ende Februar und Ende 
März 2010 werden den bezugsbe-
rechtigten Personen, welche per 
1. Januar 2010 den gesetzlichen 
Wohnsitz in Eschlikon hatten, die 
Antragsformulare zugesandt.
Personen, die nach dem 1. Januar 
2010 ihren Wohnsitz innerhalb des 
Kantons Thurgau gewechselt und 
kein Antragsformular erhalten ha-
ben, müssen sich bis spätestens 
31. Dezember 2010 bei derjenigen 
Gemeinde melden, in der sie am 1. 
Januar 2010 Wohnsitz hatten.

Prämienverbilligung für 
Erwachsene

Es gelten drei Abstufungen:

Neubemessung aufgrund der 
Schlussrechnung 2010

Lassen sich für die Prämienverbilli-
gung 2010, gestützt auf die Schluss-
rechnung 2010, verschlechterte 
wirtschaftliche Verhältnisse nach-
weisen, so können die betreffen-
den Personen innert 30 Tagen seit 
rechtskräftiger Schlussrechnung 
eine Neubemessung der Prämien-
verbilligung verlangen.

Prämienverbilligung für Kinder
Die Prämienverbilligung 2010 für 
Kinder bis zum vollendeten 18. Al-
tersjahr (Jahrgänge 1992 bis 2009) 
beträgt Fr. 605.00. Bedingung für 
die Ausrichtung der Prämienver-
billigung an Kinder ist, dass das 
provisorisch veranlagte steuerbare 
Vermögen 2009 der in ungetrenn-

ter Ehe lebenden Eltern oder einer 
andern antragsberechtigten Per-
son die Summe von Fr. 0.00 nicht 
übersteigt.

Personen, welche kein Antrags-
formular erhalten haben, aber der 
Meinung sind, dass sie aufgrund 
ihrer Steuerfaktoren zum Bezug 
der Prämienverbilligung berechtigt 
sind, melden sich bitte ebenfalls 
bis spätestens 31. Dezember 2010 
bei der Wohngemeinde, in der sie 
am 1. Januar 2010 Wohnsitz hat-
ten. Die Gesuche werden von der 
zuständigen Gemeinde geprüft.

Die zugestellten Prämienverbilli-
gungs-Anträge 2010 müssen bis am 
31. Dezember 2010 ausgefüllt bei 
der Krankenkassenkontrollstelle 
Eschlikon eingehen. Bei einer spä-
teren Zustellung erlischt der An-
spruch auf Berechtigung.
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Für Eltern mit Kindern von 11-16 
Jahre - Donnerstag, 11. März 2010, 
09.00 - 10.30 Uhr

Für Eltern mit  Kindern von 0-10 
Jahre - Montag, 15. März 2010, 
13.30 - 15.00 Uhr
Immer wieder kommen wir mit 
dem Konsum von Suchtmitteln 
oder dessen Folgen in Berührung. 
Wir begegnen schwierigen Situa-
tionen oder lesen und hören da-
von in den Medien. Was können 
wir tun, um unsere Kinder und Ju-
gendlichen stark zu machen, damit 
sie mit diesem Herausforderungen 
umgehen können? Welche Kom-

petenzen sind dazu notwendig und 
wie kann ich diese fördern?
Sie sind eingeladen, diese und wei-
tere Fragen mit anderen Erziehen-
den zu diskutieren.
Moderatorin: Tina Münzenmaier, 
Sozialpädagogin KJN
Ort: KJN, Altes Gemeindehaus, 
Hurnenstrasse 5, Wallenwil  

Anmeldung / Info: kjn@eschlikon.
ch oder Tel. 071 970 04 01 - Kos-
ten: keine

Am Samstag, 20. Februar spielt 
eine Band auf der Frohsinnbühne, 
welche es schafft, zwischen meh-
reren Generationen mittels Musik 
zu vermitteln. Die Berner Kum-
merbuben sind in den Keller der 
Schweizer Volksmusik gestiegen 
und auf vergessene Perlen gestos-
sen. Es sind dunkle, melancholi-
sche, vagabundische Volkslieder, 
die nichts zu tun haben mit Hu-
digäggeler und tumben Patriotis-
mus. Im Gegenteil: Sie handeln 
auf den Schattenseiten des Da-

seins. Die Kummer-
buben nehmen sich 
die Gestaltungs-
freiheit heraus, die 
seit Jahrhunder-
ten die Überliefe-
rung des hiesigen 
Liedgutes prägte. 
Texte wurden ver-
ändert, über neue 
Melodien gesun-
gen. Sie möbeln die jahrhunder-
tealten Songs kräftig auf, schmeis-
sen sie aus dem Fenster, hämmern 

drauf rum, verhunzen sie zünftig, 
oder belassen sie in ihrer Schön-
heit. Garantiert den Zuhörerin-
nen und Zuhörer ein Konzert der 
Superlative!

Weiter Informationen und Ticket-
reservationen sind auf der Home-
page www.frohsinn-eschlikon.ch 
zu finden. Das Konzert beginnt um 
21 Uhr, Türöffnung ist um 20 Uhr

Kurse vom März im Kinder- und  Jugendnetz Eschlikon:
Suchtprävention beginnt in der Familie - FemmesTisch 

Live @ Frohsinn: Kummerbuben 

Ein wunderbarer Erfolg!

Volksschulgemeinde Eschlikon

Für die Volksschule – gegen freie Schulwahl

Krankenkassenkontrollstelle 

Krankenkassen-
Prämienverbilligung 2010

Kategorie einfache Steuer 

zu 100 % in Fr.

Prämienverbilligung 

2010 in Fr.

A bis Fr. 400.00 Fr. 1'610.00

B bis Fr. 600.00 Fr. 1'210.00

C bis Fr. 800.00 Fr. 805.00

Bild: z.V.g.

Ein grosses Angebot an Leckerbissen

WICHTIGER HINWEIS ZUR 
EINREICHUNG DES  

PRÄMIENVERBILLIGUNGSAN-
TRAGES 2010

Ab diesem Jahr benötigen wir zu-
sätzlich eine Kopie Ihrer Police 
Ihres Krankenversicherers.
Falls der Antrag nicht komplett 
ausgefüllt ist oder die Kopie Ihrer 
Police fehlt, müssen wir Ihnen 
den Antrag retournieren. Demzu-
folge bitten wir Sie, den Antrag 
komplett ausgefüllt, unterschrie-
ben und mit der Kopie Ihrer 
Police einzureichen.

 
Ives Biner, 

Krankenkassenkontrollstelle 
Eschlikon


